
Preise und Vertragsbedingungen Ersatzbelieferung, gültig ab 01.01.2026 

Ersatzbelieferung mit Gas für Lieferstellen in Mitteldruck und Hochdruck mit Leistungsmessung für 
maximal drei Monate 

zu den Bedingungen der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushalts-
kunden und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz (Gasgrundversorgungsverordnung – 
GasGVV) einschließlich der hierzu geltenden Ergänzenden Bedingungen der SWE Energie GmbH in den 
jeweils gültigen Fassungen.  

1. Preise

Der Gaspreis setzt sich zusammen aus: 

(a) Energiepreis in Cent/kWh

Kosten für die Bereitstellung von Emissionszertifikaten 
in Cent/kWh 

5,588 

1,179 

Grundpreis pro Zähler in Euro/Monat 310,00 

(b) + Netzentgelte (inklusive des Biogas- Wälzungsbetrages so-
wie der Marktraumumstellungsumlage)

gemäß gültigem Preisblatt des 
für die Lieferstelle  
zuständigen Netzbetreibers 

(c) + Entgelt für den Messstellenbetrieb, soweit vom grundzu-
ständigen Messstellenbetreiber durchgeführt und dem Lie-
feranten in Rechnung gestellt 

+ Entgelt für etwaige erbrachte Zusatzleistungen des grund-
zuständigen Messstellenbetreibers

gemäß gültigem Preisblatt des 
für die Lieferstelle zuständigen 
grundzuständigen Messstellen-
betreibers bzw. Netzbetreibers 

(d) + Konzessionsabgabe gemäß Konzessionsabgabenver-
ordnung abgerechnetem Entgelt 
für die jeweilige Lieferstelle  

(e) + Belastungen durch die Bilanzierungsumlage gemäß den Veröffentlichungen 
des Marktgebietsverantwortli-
chen: Trading Hub Europe 

(f) + Belastungen durch Konvertierung zwischen H-Gas und
L-Gas (Konvertierungsumlage, Konvertierungsentgelt)

gemäß den Veröffentlichungen 
des Marktgebietsverantwortli-
chen: Trading Hub Europe  

(g) + Energiesteuer gemäß Energiesteuergesetz 

Die Positionen (b) bis (g) werden in der jeweils veröffentlichten Höhe verrechnet. Auf den Gaspreis ist die 
Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe zu entrichten. 

Bei Inkrafttreten weiterer oder Wegfall bestehender Steuern, Abgaben oder staatlich induzierter Umlagen 
sowie Aufschläge mit Einfluss auf den Gaspreis kommen diese als neue veränderliche Preisbestandteile 
hinzu bzw. entfallen entsprechend der tatsächlich eingetretenen Be- oder Entlastung, sofern die Weiter-
gabe an den Endkunden zulässig ist. Änderungen der Höhe der unter (b) bis (g) genannten veränderlichen 
Preisbestandteile sowie der Umsatzsteuer oder das Hinzukommen bzw. der Wegfall der im vorherigen Satz 
genannten Preisbestandteile oder die Änderung dieser berechtigen nicht zur Kündigung. 



Bei Lieferstellen mit registrierender Leistungsmessung (RLM-Kunden) erstellt der Lieferant eine monatliche 
Abrechnung über das Entgelt für den tatsächlichen Verbrauch des abzurechnenden Liefermonats ein-
schließlich der Preisbestandteile. Abrechnungszeitraum ist der Kalendermonat. Nach Ende des Abrech-
nungszeitraums erfolgt bei Bedarf im Rahmen der Endabrechnung eine Korrektur über das Entgelt im Fall 
von geänderten Preisbestandteilen. 

2. Vertragslaufzeit und Kündigung

Der Vertrag hat eine Laufzeit von maximal drei Monaten und beginnt mit dem Zeitpunkt der Anmeldung 
durch den Netzbetreiber und der Zustimmung des Lieferanten in seinem Bilanzkreis. Der Vertrag kann vom 
Kunden mit einer Frist von mindestens fünf Werktagen gekündigt werden. Bei wiederholter Zuwiderhand-
lung gegen Zahlungspflichten des Kunden ist der Lieferant zur fristlosen Kündigung berechtigt, wenn diese 
zwei Werktage vorher angedroht wurde.  

3. Geltung GasGVV nebst ergänzenden Bedingungen

Es gelten die GasGVV und die Ergänzenden Bedingungen in der jeweils gültigen Fassung entsprechend, 
soweit sie den vorgenannten Regelungen zur Abrechnung, Vertragslaufzeit und Kündigung nicht wider-
sprechen. Der Kunde erhält beiliegend die Informationen zur Datenverarbeitung. Die GasGVV, die Ergän-
zenden Bedingungen sowie die Informationen zur Datenverarbeitung liegen im Kundenzentrum des Liefe-
ranten aus und sind im Internet unter www.stadtwerke-erfurt.de veröffentlicht.



Preise und Vertragsbedingungen Ersatzbelieferung, gültig ab 01.04.2026

Ersatzbelieferung mit Gas für Lieferstellen in Mitteldruck und Hochdruck mit Leistungsmessung für 
maximal drei Monate 

zu den Bedingungen der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushalts-
kunden und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz (Gasgrundversorgungsverordnung – 
GasGVV) einschließlich der hierzu geltenden Ergänzenden Bedingungen der SWE Energie GmbH in den 
jeweils gültigen Fassungen.  

1. Preise

Der Gaspreis setzt sich zusammen aus: 

(a) Energiepreis in Cent/kWh

Kosten für die Bereitstellung von Emissionszertifikaten 
in Cent/kWh 

9,148

1,179 

Grundpreis pro Zähler in Euro/Monat 310,00 

(b) + Netzentgelte (inklusive des Biogas- Wälzungsbetrages so-
wie der Marktraumumstellungsumlage)

gemäß gültigem Preisblatt des 
für die Lieferstelle  
zuständigen Netzbetreibers 

(c) + Entgelt für den Messstellenbetrieb, soweit vom grundzu-
ständigen Messstellenbetreiber durchgeführt und dem Lie-
feranten in Rechnung gestellt 

+ Entgelt für etwaige erbrachte Zusatzleistungen des grund-
zuständigen Messstellenbetreibers

gemäß gültigem Preisblatt des 
für die Lieferstelle zuständigen 
grundzuständigen Messstellen-
betreibers bzw. Netzbetreibers 

(d) + Konzessionsabgabe gemäß Konzessionsabgabenver-
ordnung abgerechnetem Entgelt 
für die jeweilige Lieferstelle  

(e) + Belastungen durch die Bilanzierungsumlage gemäß den Veröffentlichungen 
des Marktgebietsverantwortli-
chen: Trading Hub Europe 

(f) + Belastungen durch Konvertierung zwischen H-Gas und
L-Gas (Konvertierungsumlage, Konvertierungsentgelt)

gemäß den Veröffentlichungen 
des Marktgebietsverantwortli-
chen: Trading Hub Europe  

(g) + Energiesteuer gemäß Energiesteuergesetz 

Die Positionen (b) bis (g) werden in der jeweils veröffentlichten Höhe verrechnet. Auf den Gaspreis ist die 
Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe zu entrichten. 

Bei Inkrafttreten weiterer oder Wegfall bestehender Steuern, Abgaben oder staatlich induzierter Umlagen 
sowie Aufschläge mit Einfluss auf den Gaspreis kommen diese als neue veränderliche Preisbestandteile 
hinzu bzw. entfallen entsprechend der tatsächlich eingetretenen Be- oder Entlastung, sofern die Weiter-
gabe an den Endkunden zulässig ist. Änderungen der Höhe der unter (b) bis (g) genannten veränderlichen 
Preisbestandteile sowie der Umsatzsteuer oder das Hinzukommen bzw. der Wegfall der im vorherigen Satz 
genannten Preisbestandteile oder die Änderung dieser berechtigen nicht zur Kündigung. 



 

Bei Lieferstellen mit registrierender Leistungsmessung (RLM-Kunden) erstellt der Lieferant eine monatliche 
Abrechnung über das Entgelt für den tatsächlichen Verbrauch des abzurechnenden Liefermonats ein-
schließlich der Preisbestandteile. Abrechnungszeitraum ist der Kalendermonat. Nach Ende des Abrech-
nungszeitraums erfolgt bei Bedarf im Rahmen der Endabrechnung eine Korrektur über das Entgelt im Fall 
von geänderten Preisbestandteilen. 

2. Vertragslaufzeit und Kündigung 

Der Vertrag hat eine Laufzeit von maximal drei Monaten und beginnt mit dem Zeitpunkt der Anmeldung 
durch den Netzbetreiber und der Zustimmung des Lieferanten in seinem Bilanzkreis. Der Vertrag kann vom 
Kunden mit einer Frist von mindestens fünf Werktagen gekündigt werden. Bei wiederholter Zuwiderhand-
lung gegen Zahlungspflichten des Kunden ist der Lieferant zur fristlosen Kündigung berechtigt, wenn diese 
zwei Werktage vorher angedroht wurde.  

3. Geltung GasGVV nebst ergänzenden Bedingungen 

Es gelten die GasGVV und die Ergänzenden Bedingungen in der jeweils gültigen Fassung entsprechend, 
soweit sie den vorgenannten Regelungen zur Abrechnung, Vertragslaufzeit und Kündigung nicht wider-
sprechen. Der Kunde erhält beiliegend die Informationen zur Datenverarbeitung. Die GasGVV, die Ergän-
zenden Bedingungen sowie die Informationen zur Datenverarbeitung liegen im Kundenzentrum des Liefe-
ranten aus und sind im Internet unter www.stadtwerke-erfurt.de veröffentlicht.




